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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im September 2017 reichte Marco Chiesa (svp, TI) eine Motion für eine Reduktion der
steuerlichen Doppelbelastung durch eine Schaffung von Möglichkeiten zur Senkung
der Vermögenssteuer ein. Er störte sich daran, dass das Kapital eines Unternehmens
vom Unternehmen selbst sowie von den Beteiligungsinhaberinnen und -inhabern als
Vermögen versteuert werden muss. Nachdem sich der Bund im Bereich der
Gewinnsteuer bereits für eine Milderung der Doppelbelastung ausgesprochen habe,
sollen die Kantone nun im StHG die Möglichkeit erhalten, die Vermögenssteuern bei
Beteiligungen von mindestens 10 Prozent am Aktienkapital einer Aktiengesellschaft oder
am Genossenschaftskapital einer Genossenschaft zu senken. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da «eine allfällige Korrektur der
wirtschaftlichen Doppelbelastung auf Unternehmensebene bei der Kapitalsteuer
ansetzen sollte», da diese nicht dazu führt, dass Gewinne zurückbehalten werden und
dadurch in reifen Unternehmen mit geringem Wachstum verbleiben, sondern
stattdessen ausbezahlt werden und in jüngere, wachstumsträchtigere Unternehmen mit
hohem Investitionsbedarf investiert werden können. Zudem würden gerade die
Vermögenswerte der vom Motionär erwähnten Unternehmen üblicherweise eher
unterbewertet – sie seien daher also eher weniger stark von der Problematik der
Doppelbelastung betroffen. Überdies habe das Bundesgericht entschieden (BGE 136 I
65, E. 5.5), dass ein 10-Prozent-Qualifikationskriterium gegen das verfassungsrechtliche
Prinzip der Belastungsgleichheit verstosse. Schliesslich hätten sich die Kantone im
Rahmen der USR III gegen die Möglichkeit, auf die Erhebung der Kapitalsteuer
verzichten zu können, gewehrt. Stattdessen würde die wirtschaftliche Doppelbelastung
in den Kantonen bereits heute zum Beispiel durch Anrechnung der Gewinnsteuer an die
Kapitalsteuer oder durch sehr tiefe Kapitalsteuertarife beseitigt. 
Diese Argumente überzeugten den Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 jedoch
nicht; er nahm die Motion mit 101 zu 86 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Anklang fand
sie bei den geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen sowie bei einzelnen
Mitgliedern der CVP; dagegen votierten die Mitglieder der übrigen Fraktionen. 1

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im März 2019 lehnte der Nationalrat mit 119 zu 66 Stimmen (bei 4 Enthaltungen)
diskussionslos eine Motion von Nationalrat Chiesa (svp, TI) ab, welche die Erhöhung von
Bussen für das unerlaubte Besetzen von Parkplätzen für gehbehinderte Personen
verlangte. 2

MOTION
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Mittels Motion wollte Marco Chiesa (svp, TI) den Bundesrat mit der Aufgabe betrauen,
die Vereinfachung des Nachweises der Sprachkenntnisse für universitäre
Medizinalpersonen voranzutreiben und die Anerkennung kostenlos zu gestalten. Das
Geschäft kam in der Wintersession 2020 in den Nationalrat, wo es von Piero Marchesi
(svp, Ti) vorgestellt wurde. Dieser hatte den Vorstoss von Chiesa übernommen,
nachdem dieser in den Ständerat gewählt worden war. Marchesi bezeichnete die CHF
50 bis CHF 100 teure Bescheinigung, die es bei der MEBEKO einzuholen gelte, als
ungerechtfertigte Bürokratie. Weiter machte er auf den Vorschlag des
Gesundheitsdepartements des Kantons Tessin aufmerksam, welcher den
automatischen und kostenlosen Eintrag der Sprachkenntnisse im Register der
Ärzteschaft vorgesehen habe, wenn ein Arzt oder eine Ärztin vor dem 1. Januar 2015 im
Besitz der freien Berufsausübungserlaubnis des Kantons gewesen sei.

MOTION
DATUM: 14.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Gesundheitsminister Alain Berset empfahl die Motion im Namen des Bundesrats zur
Ablehnung. Er begründete diese Haltung damit, dass bereits Massnahmen ergriffen
worden seien. So würden die eingetragenen Sprachkenntnisse von Fachpersonen mit
einem Abschluss vor Ende 2019 der Ausbildungssprache entsprechen. Personen mit
einem Abschluss, der auf 1. Januar 2020 datiert sei, könnten zwischen der
Unterrichtssprache und der Muttersprache wählen. Dabei sei jeder Eintrag mit Kosten
zwischen CHF 50 und CHF 100 verbunden. Der Nationalrat liess sich von den Worten
Bersets nicht beirren. Er nahm die Motion mit 153 zu 29 Stimmen (bei 4 Enthaltungen)
an. Die Gegenstimmen stammten in erster Linie aus dem Lager der GLP- und Mitte-
Fraktion. 3

1) AB NR, 2019, S. 315
2) AB NR, 2019, S. 56
3) AB NR, 2020, S. 2530 f.
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